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WOHNEIGENTUMSFÖRDERUNG MIT MITTELN DER BERUFLICHEN VORSORGE 
 
Für den Erwerb von Wohneigentum (Wohnung oder Einfamilienhaus) mit Mitteln der beruflichen 
Vorsorge stehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten offen, der Vorbezug oder die Verpfändung 
der Freizügigkeitsleistung. In beiden Fällen muss das Wohneigentum der versicherten Person 
als ständiger Wohnsitz dienen, eine Verwendung für ein Ferienhaus ist nicht zulässig.  
 
A. Vorbezug 
 
Der Vorbezug kann verwendet werden für 

 
 den Erwerb oder die Erstellung von Wohneigentum  

(Alleineigentum, Miteigentum (namentlich Stockwerkeigentum), Gesamteigentum mit Ehe-
partnerIn, selbständiges und dauerndes Baurecht); 
 

 Wertvermehrende Investitionen (Fassadenisolation, Umbau etc.); 
 

 die Rückzahlung von bestehenden Hypothekardarlehen; 
 

 den Erwerb von Anteilscheinen an Wohnbaugenossenschaften oder  
von ähnlichen Beteiligungen. 

 
Folgende Bestimmungen sind zu beachten 
 
 Ein Vorbezug ist nur alle fünf Jahre möglich und der Mindestbetrag für einen Vorbezug be-

trägt CHF 20'000.–. Beim Erwerb von Anteilscheinen oder ähnlichen Beteiligungen gilt dieser 
Mindestbetrag nicht. 

 
 Wurden bei einer Vorsorgeeinrichtung Einkäufe in die berufliche Vorsorge getätigt, so kann 

dieser Betrag erst nach Ablauf von 3 Jahren wieder als Vorbezug bezogen werden. Spätere 
Einkäufe sind nur möglich, wenn die vorbezogenen Beträge vollständig zurückbezahlt wur-
den. 

 
 Bis zum Alter 50 können Sie die gesamte vorhandene Freizügigkeitsleistung beziehen. 

Wenn Sie das Alter 50 überschritten haben, entspricht der maximal mögliche Vorbezug der 
Höhe der im Alter 50 vorhandenen Freizügigkeitsleistung oder der Hälfte der aktuellen Frei-
zügigkeitsleistung, falls diese Summe höher ist. 

 
 Der Vorbezug darf nur für den genannten Zweck verwendet werden. Das Kapital wird direkt 

der Bank oder an den Verkäufer überwiesen. Im Grundbuch wird eine Veräusserungsbe-
schränkung eingetragen, da beim Verkauf der Liegenschaft der vorbezogene Betrag wieder 
an die Pensionskasse zurückfliessen muss. 

 
 Bei einem Arbeitgeber-, resp. Pensionskassenwechsel wird der neue Vorsorgeträger, unter 

Beilage der erforderlichen Unterlagen, über getätigte Vorbezüge informiert.  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Durch den Vorbezug reduzieren sich die Altersleistungen. Bei Vorsorgeplänen mit kapitalab-

hängigen Risikoleistungen, erfolgt zudem eine Reduktion der versicherten Risikoleistungen.  
 
 Der Kapitalbezug muss aus eigenen Mitteln versteuert werden. Die Stiftung Abendrot ist ver-

pflichtet, den Vorbezug der Eidg. Steuerverwaltung in Bern zu melden. Bei Rückzahlung der 
vorbezogenen Summe wird die Kapitalsteuer (ohne Zins) zurückerstattet. Bei Personen mit 
Wohnsitz im Ausland wird vom Betrag die Quellensteuer abgezogen. 

 
B. Die Verpfändung 
 
Die Verpfändung der Freizügigkeitsleistung dient der Bank als erstklassige Sicherheit für ein 
Hypothekardarlehen. Bei einer Pfandverwertung gelten die selben Bestimmungen über die ma-
ximale Höhe wie bei einem Vorbezug (höchstens Summe der Freizügigkeitsleistung im Alter 50 
oder die Hälfte der gesamten Freizügigkeitsleistung falls höher). Eine Verpfändung hat keine 
steuerlichen Konsequenzen. 
 
Wir raten allen Versicherten, einen Vorbezug zum Erwerb von Wohneigentum im Hinblick auf 
die leistungsmässigen und steuerlichen Konsequenzen genau zu überlegen. Insbesondere wei-
sen wir darauf hin, dass jegliche Kapitalbezüge nach freiwilligen Einkäufen innerhalb einer 
Sperrfrist von drei Jahren aus steuerrechtlicher Sicht grundsätzlich nicht zulässig sind, und sol-
che Einkäufe nachbesteuert werden. Wollen Sie innert dieser Frist einen Vorbezug für Wohnei-
gentum tätigen, empfehlen wir deshalb, die steuerlichen Konsequenzen dieses Vorgehens bei 
den zuständigen Steuerbehörden vorgängig abzuklären. 
 
Ferner ist zu beachten, dass wir für die Bearbeitung eines Antrags nach Vorliegen aller erforder-
lichen Unterlagen bis zur Auszahlung mindestens vier Wochen benötigen. 
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